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Budget 2022 – Hinweise u. Bemerkungen
Hinweise: 
Aufgrund der geplanten Gründung eines Zweckverbandes muss das Budget nach den geltenden Richtlinien
HRM 2 für Zweckverbände erstellt werden. Dies bewirkt diverse Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren:

A) Erfolgsrechnung (ER)

• 140.311.10 Anschaffungen: Fr. 387’720.00 werden als Investitionen in der IR ausgewiesen.

• 140.461.00 Beiträge SGV: Fr. 113’085.00 werden als Investitionseinnahmen in der IR ausgewiesen.

• 140.318.40 Rechnungsführung: Aufgrund der Umstellung auf Fr. 10'000.00 erhöht. 

• 140.318.41 Rechnungsrevision: Aufgrund der Umstellung auf Fr. 3'000.00 erhöht – neues Rechnungsmodell wird erstmalig 
revidiert.

• 140.331.00 Abschreibungen: Ab 2022 müssen wir nach den HRM2-Vorgaben abschreiben. Für das Rechnungsjahr 2021 
haben wir Fr. 60'000.00 budgetiert. Für das Budget 2022 ergeben sich Abschreibungen im Umfang von Fr. 37’000.00

B) Investitionsrechnung (IR)

• Aktivierungsgrenze: Für die Zweckverbände wird generell eine Aktivierungsgrenze von Fr. 30’000.00 festgelegt.

• Die SGV-Beiträge müssen entsprechend in der IR ausgewiesen werden (siehe oben unter 140.461.00)

C) Ergebnisse

• ER: Aufwandüberschuss Fr. 29’577.00

• IR: Nettoinvestitionen Fr. 274’635.00
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Investitionsrechnung Voranschlag 2022 

Einzelkonten Ausgaben Einnahmen 

5XXX übrige Mobilien, Hardware, Maschinen, Fahrzeuge 387'720.00 

MFZ Ost 323'100.00 

MTF Ost 64'620.00 

6XXX Investitionsbeiträge SGV 113'085.00 

MFZ Ost 35% 113'085.00 

MTF Ost -

Total Ausgaben / Einnahmen 387'720.00 113'085.00 

Nettoinvestitionen 274'635.00 

Total 387'720.00 387'720.00 

M. Bähler

07.09.2021 10:39
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Festlegen der Ersatzabgabe 2022

9 % der einfachen Staatssteuer (Minimum Fr. 20.00 / Maximum Fr. 40.00)

Der Feuerwehrrat empfiehlt, den Prozentsatz unverändert bei 9 % zu belassen.

Dieser ist zusammen mit dem Budget 2022 an den Gemeindeversammlungen der Vertragsgemeinden zu beschliessen. 
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